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Zukunft der Münchner Wohnen sichern I 
Schriftliche Anfrage gem. § 68 GeschO  
Anfrage Nr. 20-26 / F 01171 von Herrn StR Prof. Dr. Jörg Hoffmann, Frau StRin Gabriele Neff, 
Herrn StR Richard Progl, Herrn StR Fritz Roth vom 31.03.2025, eingegangen am 31.03.2025 
 
 
 
Sehr geehrte Kolleg*in, 
 

mit Schreiben vom 31.03.2025 haben Sie gemäß § 68 GeschO folgende Anfrage an Herrn 
Oberbürgermeister gestellt, die vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung wie folgt be-
antwortet wird. 
 
In Ihrer Anfrage führen Sie aus, dass laut Zeitungsberichten die derzeitige kommissarische 
Geschäftsführerin der Münchner Wohnen, Frau Doris Zoller, nicht zur ordentlichen Geschäfts-
führerin gewählt worden sei und sie sich deshalb komplett aus der Geschäftsführung der 
Münchner Wohnen zurückgezogen habe. Derzeit sei der einzig verbleibende Geschäftsführer 
Ex-SPD-Stadtrat Christian Müller. 
 
In diesem Zusammenhang stellen Sie folgende Fragen: 
 
Vor Beantwortung Ihrer konkreten Fragen teile ich Ihnen mit, dass Frau Dr. Doris Zoller or-
dentlich bestellte Geschäftsführerin war und ist. Lediglich die Funktion der Vorsitzenden der 
Geschäftsführung wurde Frau Dr. Zoller kommissarisch durch Beschluss des Aufsichtsrates 
der Münchner Wohnen übertragen. Die Geschäftsführung der Münchner Wohnen besteht 
nach wie vor aus Frau Dr. Zoller und Herrn Müller. 
 
 
Frage 1: 
„Warum wird die Stelle des Vorsitzenden der Geschäftsführung der Münchner Wohnen nicht 
mehr ausgeschrieben, um den besten Bewerber für dieses Amt zu finden?“ 
 
Antwort: 
Sowohl die Position der/des Vorsitzenden der Geschäftsführung als auch der Technischen 
Geschäftsführung werden ausgeschrieben.  
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Frage 2: 
„Sollen die künftigen Besetzungen weiterhin nach Parteibuch ausgesucht werden oder lieber 
nach einem fachlich geeigneten Kandidaten?“ 
 
Antwort: 
Siehe Antwort auf Frage 1. 
 
 
Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. 
Wir gehen davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. (Univ. Florenz)  
Elisabeth Merk 
Stadtbaurätin 


